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Reinhardtstr. 28 

10117 Berlin 
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Festlegung gemäß § 31 Abs. 4 RSAV vom 29.09.2017 für Ausgleichsjahr 2018 

Berichtigung der Anlage 3 „Berücksichtigungsfähige Arzneimittel je DxGruppe“  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in der Anlage 3 „Berücksichtigungsfähige Arzneimittel je DxGruppe“ waren für zwei 

DxGruppen die Zuordnungen fehlerhaft:  

• Bei der DxG 924 (Entzündliche Darmerkrankung (Alter < 18 Jahre) mit 

Dauermedikation) fehlte der ATC-Code L04AB (Tumornekrosefaktor alpha (TNF-alpha)-

Inhibitoren) in der Version 06/2016.  

• Bei der DxG 926 (Opiatsubstitution) wird der ATC-Kode N02AE (Oripavin-Derivate) 

laut Festlegung nicht mehr berücksichtigt. Er war jedoch noch in den Zuordnungstabellen mit 

Stand 06/2015 und 06/2016 gelistet. 

Anbei erhalten Sie daher eine berichtigte Anlage 3 der Festlegung für das Ausgleichsjahr 

2018. Die am 29. September 2017 veröffentlichte Anlage 3 ist durch diese zu ersetzen. Bitte 

geben Sie diese Information an Ihre Mitgliedskassen weiter.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Dr. Demme 

 

Anlagen:  

Anlage 3 als PDF- und Excel-Datei 
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